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► Nr.  VO/2025/14272
öffentlich

Lübeck, 16.05.2025

Anfrage 

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

BM Juleka Schulte-Ostermann (GAL), Anfrage gem. §16 GO: Um-
setzung des Beschlusses "Photovoltaik geht vor"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.05.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Anfrage:
Wie wurde der Bürgerschaftsbeschluss vom 28.09.2023 der Vorlage VO/2023/12449 umge-
setzt?

Auszug aus dem Bürgerschaftsprotokoll:

Die Bürgerschaft hat am 28.09.2023 den Antrag beschlossen:
 
zu 10.5 LINKE & GAL: Photovoltaik geht vor 
Vorlage: VO/2023/12449 
Keine Wortmeldung
 
Beschluss: Der Bürgermeister wird aufgefordert, unverzüglich dafür zu sorgen, dass Ein-
richtungen zur Gewinnung regenerativer Energie auf Dächern wie Photovoltaik, Solarthermie 
und weitere sowie zukünftige Verfahren - zumindest auf den Flächen, die nicht zum Weltkul-
turerbe zählen - nicht mehr durch ästhetisch bedingte, antiquierte Bauvorschriften verhindert 
werden. 
 
Beschluss: 
Ja-Stimmen 25 
Nein-Stimmen 17

Begründung:
In den Lübecker Nachrichten wurde am 15. Mai 2025 berichtet, dass ein Hausbesitzer in der 
Wakenitzstraße sein Heim auf regenerative Energien umstellt und hierbei einige Hürden zu 
überwinden hatte. Unter anderem musste er eine Firma finden, die ihm rote Solarmodule 
verkaufen und auf seinem Dach montieren konnte. Schwarze Solarmodule, wie sie im Han-
del üblich sind, wurden aufgrund der roten Dachlandschaft nicht genehmigt. Das Haus unter-
liegt einer Erhaltungssatzung.
 
Der von der Bürgerschaft im September 2023 beschlossene Antrag der Fraktion Linke & 
GAL, VO/2023/12449 „Photovoltaik geht vor“, besagt eindeutig, dass die Gewinnung regene-
rativer Energie zumindestens auf Dächern, die nicht zum Weltkulturerbe zählen, nicht auf-
grund ästhetischer Gründe verhindert werden soll. Erhaltungssatzungen hätten aufgrund des 
Bürgerschaftsbeschlusses nach unserer Auffassung entsprechend angepasst werden müs-

1 von 2 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

sen, damit Klimaschutz Vorrang vor „Ästhetik“ erhält und Menschen auf dem Weg zur Ener-
giewende nicht durch hohe bürokratische Auflagen abgeschreckt werden.

Anlagen:
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